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0 Vorbemerkungen 

Das vorliegende Radverkehrskonzept wurde im Rahmen eines Beteiligungsprozesses mit einem 

Lenkungskreis bestehend aus den in der Stadtvertretung sitzenden Fraktionen, dem Kreis-

Radverkehrsbeauftragten, dem Orts-Naturschutzbeauftragten, dem ADFC, dem Seniorenbei-

rat, der Jugendstadtvertretung, der Polizei, dem Kaltenkirchener Ring, den Stadtwerken, der 

AKN, der Autokraft und den verschiedenen Fachbereichen der Stadtverwaltung erarbeitet. 

In dem vorliegenden Bericht werden soweit wie möglich geschlechtsneutrale Formulierungen 

verwendet. Sollte aus Gründen der leichteren Lesbarkeit nur die männliche oder weibliche 

Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet worden sein, so 

soll damit keine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts impliziert werden. 

Zum besseren inhaltlichen Verständnis sind Kartendarstellungen oftmals in kleinerer Größe in 

den Berichtstext integriert. Die Karten finden sich dann in DIN A3-Größe und hoher Auflösung 

im Kartenband zum Radverkehrskonzept. 

Die vorliegende aktualisierte Fassung vom März 2020 beinhaltet die in der Lenkungsgruppe 

diskutierte und abgestimmte Prioritätenreihung der Maßnahmen und Umsetzungskonzeption. 
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1 Hintergrund 

Im Rahmen des 2010 beschlossenen gesamtstädtischen Verkehrskonzepts für die Stadt Kal-

tenkirchen wurden bereits Bestandsanalysen und konzeptionelle Überlegungen zur Entwick-

lung der Radverkehrsinfrastruktur angestellt. Verschiedene der dort vorgeschlagenen Maßnah-

men wurden dann in den Folgejahren umgesetzt, um so die Bedingungen für den Radverkehr 

zu verbessern. Gleichzeitig haben sich jedoch auch die Rahmenbedingungen des Radverkehrs 

in Kaltenkirchen u.a. aufgrund der sehr dynamischen Weiterentwicklung der Innenstadt wie 

auch der Wohn- und Gewerbegebiete verändert. 

Mit dem Ziel auch in der Zukunft die Bedingungen für den Radverkehr weiter kontinuierlich zu 

verbessern erarbeitet derzeit die Stadt Kaltenkirchen ein detailliertes Radverkehrs- bzw. Rad-

wegekonzept. Im Rahmen dieses Konzepts sollen 

• die vorhandene Radverkehrsinfrastruktur detailliert erfasst und bewertet werden, 

• die damit generierten Bestandsdaten für eine weitere Nutzung im städtischen GIS-

System aufbereitet werden, 

• die Verkehrssicherheitslage ausgewertet werden, 

• ein differenziertes Routennetz definiert werden, das den unterschiedlichen Ansprüchen 

des Alltags- und Freizeitradverkehrs gerecht wird und in das überörtliche bzw. regio-

nale Radverkehrsnetz eingebunden ist, 

• dieses Routennetz öffentlichkeitswirksam in gedruckter und digitaler Form aufbereitet 

werden, 

• Maßnahmen zur Umsetzung des Routennetzes sowie sonstige Maßnahmen zur Förde-

rung des Radverkehrs konzipiert und hinsichtlich Wirkungen, Kosten, Fördermöglich-

keiten, Priorität und Umsetzungshorizont bewertet werden und 

• schließlich die als geeignet bewerteten Maßnahmen zu einem konsistenten Handlungs- 

und Umsetzungskonzept zusammengefasst werden. 
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2 Ziele und Leitlinien 

Im 2010 von der Stadtvertretung beschlossenen gesamtstädtischen Verkehrskonzept ist die 

„Förderung des Fuß- und Radverkehrs“ als eines der Ziele für die zukünftige Verkehrsentwick-

lung in Kaltenkirchen definiert. Hierzu sollen 

• die Netze, Wege, Abstellmöglichkeiten, Kreuzungs-/Querungsmöglichkeiten verbessert 

und ausgebaut 

• der Fuß- und Radverkehr getrennt 

• und eine altersgerechte, sichere Gestaltung der Infrastruktur erreicht werden. 

Im Rahmen des vorliegenden Radverkehrskonzepts sind diese Ziele weiterzuentwickeln und 

auszugestalten. 

Im Hinblick auf eine nachhaltige Verkehrsentwicklung soll mit der „Förderung des Radver-

kehrs“ bewirkt werden, dass 

• für die Radfahrenden sichere, komfortabel befahrbare und möglichst direkte Verbin-

dungen zur Erledigung ihrer Wege zur Verfügung stehen 

• und damit letztlich mehr Verkehrsteilnehmende zum Radfahren bewegt werden. 

Um dieses zu erreichen, sind neben den für die Bevölkerung relevanten Start- und Zielpunkten 

vor allem auch die verschiedenen Fahrtzwecke sowie die unterschiedlichen Gruppen von Rad-

fahrenden bzw. Noch-Nicht-Radfahrenden zu berücksichtigen. So unterscheiden sich – wenn 

auch z. T. nur hinsichtlich einzelner Aspekte – sowohl die Anforderungen des Alltagsradver-

kehrs von denen des Freizeit- und Erholungsverkehrs als auch die Ansprüche von geübten 

Alltagsradfahrern gegenüber denen von Gelegenheitsfahrern bzw. von Gruppen mit kognitiven 

und / oder motorischen Einschränkungen und einem ggf. erhöhten Sicherheitsbedürfnis (Kin-

der, Ältere etc.). Darüber hinaus sind vor dem Hintergrund der technischen Weiterentwicklung 

des Fahrrades aber auch der demographischen Entwicklung zukünftig in einem weitaus stär-

kerem Maße als bisher auch unterschiedliche Fahrradtypen bei den Planungen zu berücksich-

tigen (Lastenfahrräder [u. a. auch zum Kindertransport], Liegeräder, Elektrofahrräder [E-Bikes 

bzw. Pedelecs], Dreiräder für Erwachsene [sog. T-Bikes]). 

Für eine Förderung des Radverkehrs sind neben der Verbesserung der Infrastruktur auch wei-

tergehende Maßnahmen zur Nachfragebeeinflussung erforderlich. Dies können bspw. Marke-

ting-Maßnahmen oder auch Maßnahmen des schulischen, wohnstandortbezogenen oder be-

ruflichen Mobilitätsmanagements sein. 

Ausgehend von diesen Überlegungen und unter Berücksichtigung der Situation in Kaltenkir-

chen werden im Folgenden Leitlinien für die generelle Konzeption des Radverkehrsnetzes so-

wie bezüglich der konkreten funktionalen Gestaltung der Radverkehrsanlagen entwickelt. 
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2.1 Netzplanung 

Grundsätze der Gestaltung von Radverkehrsnetzen 

Die Grundvoraussetzung einer fahrradfreundlichen Infrastruktur ist das Vorhandensein eines 

zusammenhängenden, gezielt geplanten Radverkehrsnetzes, dessen Strecken sich aufgrund 

ihrer besonderen Qualität von den sonstigen mit dem Fahrrad befahrbaren Verkehrswegen 

unterscheiden. Ökonomische Aspekte und die Konkurrenz von verschiedenen Nutzungsansprü-

chen führen dazu, dass der Schwerpunkt bei der Realisierung von Strecken mit besonderer 

Qualität auf denen mit übergeordneter Verbindungsfunktion liegt. Vergleichbar dem Straßen-

netz für den Kfz-Verkehr, sollte daher ein Radverkehrsnetz grundsätzlich hierarchisch aufge-

baut sein und verschiedene Netzkategorien umfassen. Dies können bspw. sein: 

• Hauptrouten mit der Funktion einer direkten Verbindung von Stadtteilen und Ortsteilen. 

• Verbindungsrouten, die Radverkehrsverbindungen innerhalb der Stadtteile gewährleis-

ten und eine Verdichtung des Hauptroutennetzes zum Ziel haben. 

• Dem Erschließungs- bzw. Nachbarschaftsnetz, das alle potentiellen Quellen und Ziele 

an die übergeordneten Netzstufen anbindet. 

Bei der Konzeption einer sicheren und flächendeckenden Radverkehrsinfrastruktur sind die 

folgenden Planungsgrundsätze zu beachten: 

• Plausibilität und Erkennbarkeit des Gesamtnetzes: Das Netz sollte eine in sich 

schlüssige und nachvollziehbare Struktur aufweisen. Für seine Wahrnehmung ist ein 

schlüssiges Leitsystem notwendig, d.h. dass zumindest die Hauptrouten mit einer 

verständlichen Wegweisung ausgestattet werden. 

• Verbindungsqualität: Die Erreichbarkeit der Quellen und Ziele muss gewährleistet 

sein. Durch die Orientierung an der Zielauswahl entsteht ein bedarfsgerechtes Netz. 

Hinsichtlich der Qualität der Verbindungen zwischen den Quellen und Zielen gibt es 

generell Unterschiede zwischen den Ansprüchen des Alltagsradverkehrs und des frei-

zeitorientierten Radverkehrs. Für den Alltagsverkehr ist das Ziel der Minimierung des 

Zeitaufwandes vorrangig, wobei der Umwegefaktor kleiner als 1,2 gegenüber der 

kürzesten Verbindung sein sollte. Für den freizeitorientierten Radverkehr spielt hin-

gegen die Attraktivität der Wegeführung eine bedeutendere Rolle. Daher wird von 

Freizeitradfahrenden beispielsweise eine Route durch Grünanlagen einer Fahrt ent-

lang von Hauptverkehrsstraßen vorgezogen. 

• Zielgruppenorientierung: Neben den Hauptzielgruppen alltäglicher und freizeit-

orientierter Radverkehr, sind die Nutzungsansprüche einzelner Zielgruppen von Be-

deutung. So kann beispielsweise eine Teilseparation, d. h. das wahlweise Fahren auf 

der Fahrbahn und auf den Nebenanlagen ein sinnvolles Angebot für ältere Menschen, 

Kinder und generell wenig routinierte Radfahrer sein. 



Radverkehrskonzept für die Stadt Kaltenkirchen 
 
 

 

 – 9 – 

• Soziale Sicherheit: Bei Dunkelheit müssen die Verbindungen des Alltagsradver-

kehrs den besonderen Anforderungen entsprechen. Der Schutz vor tätlichen Über-

fällen muss auf jeden Fall gewährleistet werden, wobei in Fällen von eingeschränkter 

Kontrolle - beispielsweise nachts - ein höherer Umwegefaktor durchaus akzeptiert 

wird, wenn dafür alternative Routen bzw. speziell ausgewiesene „Nachtrouten“ durch 

belebte Bereiche führt. 

• Plausibilität und Erkennbarkeit der Routenführung: Diesbezüglich ist vor al-

lem eine einheitliche Radverkehrsführung in einem Straßenzug, eine ebene Radwe-

geführung sowie eine insgesamt gute Befahrbarkeit (glatter Unterbau) zu gewähr-

leisten. 

• Verknüpfungen: Eine gute Verknüpfung der innerörtlichen und außerörtlichen Rad-

verkehrsnetze sowie zum ÖPNV sind zu gewährleisten. 

Ziele der Erstellung eines Radverkehrsnetzes in Kaltenkirchen 

Mit der Entwicklung und Umsetzung eines Radverkehrsnetzes in Kaltenkirchen wird in erster 

Linie die Zielsetzung verfolgt, der Bevölkerung ein qualitativ hochwertiges, flächendeckendes 

sowie durchgängig komfortabel befahrbares und sicheres Radverkehrsnetz („Fahrradhaupt-

straßennetz“) anzubieten. Diese Hauptverbindungen sollen in erster Linie zur Erledigung all-

täglicher Fahrten genutzt werden können; gleichzeitig aber in die freizeitorientierten Routen-

netze eingebunden werden. Schließlich soll mit der öffentlichkeitswirksamen Darstellung der 

Umsetzung des Radverkehrsnetzes und der Sichtbarkeit im Straßenraum auch Werbung für 

die Nutzung des Fahrrades in Kaltenkirchen betrieben werden. 

Leitlinien für die Konzeption des Radroutennetzes in Kaltenkirchen 

Ausgehend von den vorangegangenen Darstellungen zu den Grundsätzen der Gestaltung von 

Radverkehrsnetzen, den übergeordneten allgemein mit der Radnetzplanung verbundenen Auf-

gaben und Zielen sowie den spezifischen Rahmenbedingungen in Kaltenkirchen werden die 

nachfolgenden Leitlinien und Kriterien für die konkrete Konzeption bzw. Aktualisierung des 

Veloroutennetzes definiert: 

• Anbindung und möglichst direkte Verknüpfung der wesentlichen Quellen und Ziele 

• Herstellung möglichst direkter Verbindungen der Stadtteile und Wohngebiete Kalten-

kirchens untereinander und jeweils in die Innenstadt sowie zu den Haltestellen der 

AKN 

• Transparentes, leicht begreifbares Netz 

• Ausbildung der Radverkehrsanlagen und Wegeverbindungen über längere Strecken 

in möglichst einheitlicher Qualität 

• Realisierbarkeit einer angemessenen, sicheren und komfortablen Form der Führung 

im Straßenraum 
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• Soweit möglich, Nutzung des Nebenstraßennetzes sowie von Grünzügen zur Mini-

mierung der Konflikte zwischen Kfz- und Radverkehr 

• Soziale Sicherheit bzw. Alternativrouten mit geringem Umweg 

• Gute Befahrbarkeit (Oberfläche) 

• Möglichst geringer Investitionsaufwand, d. h. insbesondere auch Nutzung des vor-

handenen Straßen- und Wegenetzes 

• Möglichkeit zum schrittweisen Ausbau 

2.2 Funktionale Gestaltung von Radverkehrsanlagen 

Die wesentlichen rechtlichen, planerischen und technischen Rahmenbedingungen und Vorge-

hensweisen hinsichtlich der Gestaltung von Radverkehrsanlagen und Straßenräumen werden 

in Deutschland in erster Linie durch 

• die Straßenverkehrsordnung (StVO) und die Verwaltungsvorschrift zur Straßenver-

kehrsordnung (VwV-StvO) sowie 

• das technische Regelwerk der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 

d.h. vor allem die „Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen“ (RAST 06), die „Empfeh-

lungen für Radverkehrsanlagen“ (ERA 2010), die „Hinweise zum Fahrradparken“ sowie 

die Hinweise zu Park+Ride (P+R) und Bike+Ride (B+R) (2018) 

definiert. 

Hiervon ausgehend soll nachfolgend zunächst die Wahl der geeigneten Führungsform näher 

thematisiert werden, da diese ein wesentliches Element der Radverkehrsplanung darstellt. Da-

rauf aufbauend wird dann ein erster Vorschlag für spezifische Leitlinien für Kaltenkirchen dar-

gestellt. 

Führung des Radverkehrs 

Nach den genannten rechtlichen und planerischen Vorgaben sind in Deutschland die folgenden 

Prinzipien für die Führung des Radverkehrs in Straßenräumen möglich: 

• Trennung vom Kfz-Verkehr 

• Mischverkehr (mit Zusatzangeboten bzw. teilweiser Separation) 

• Mischverkehr (ausschließlich) 

Die „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ sehen ein systematisiertes Verfahren für eine 

schrittweise Ermittlung der geeigneten Führungsform für den Radverkehr für einen Straßenzug 

vor. Diesem Verfahren liegen die folgenden Grundsätze zugrunde:  

• Besser keine als eine schlechte Radverkehrsanlage 

• Kein Ausklammern von Problembereichen, wie z. B. Engstellen 

• Keine Kombination von Mindestmaßen, auch bei Markierungslösungen 
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Das Auswahlverfahren setzt sich aus den drei Schritten: 

• Vorauswahl 

• Prüfung der Realisierbarkeit 

• Abschließender Vergleich geeigneter Führungsformen 

zusammen. 

Im Rahmen der Vorauswahl wird die zu betrachtende Straße anhand der Verkehrsbelastung 

in der Spitzenstunde und der zulässigen Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs einem Belastungs-

bereich zugeordnet, dem wiederum einzelne Führungsformen bzw. Kombinationen zugeordnet 

sind. Die Übergänge zwischen den Belastungsbereichen sind dabei nicht als harte Grenzen zu 

definieren (vgl. Abb. 2). 

Abb. 1: Belastungsbereiche zur Vorauswahl von Radverkehrsführungen bei zweistreifigen 
Stadtstraßen 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von FGSV 2010, S. 19 

Im Anschluss sind dann im Zuge der Prüfung der Realisierbarkeit anhand der Vorgaben der 

StVO/VwV-StVO und der ERA die folgenden weitergehenden Kriterien zu überprüfen: 

• Flächenverfügbarkeit bzw. erforderliche Flächenbedarfe der verschiedenen Füh-

rungsformen 

• Kraftfahrzeugverkehrsstärken und -geschwindigkeit 

(je stärker und je schneller der Kraftfahrzeugverkehr ist, desto eher Trennung und 

Seitenraumführung bzw. bauliche Trennung) 

Regeleinsatzbereiche

I Mischverkehr

II Mischverkehr mit 
Zusatzangeboten

III Trennung vom Kfz-
Verkehr

IV Trennung vom Kfz-
Verkehr unerlässlich
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• Schwerverkehrsstärke 

(je mehr Lkw und Busse die Strecke nutzen, desto eher Trennung und Seitenraum-

führung bzw. bauliche Trennung) 

• Parken 

(je höher die Parknachfrage und häufiger die Parkwechselvorgänge, desto eher Tren-

nung und Seitenraumführung bzw. bauliche Trennung) 

• Anschlussknotenpunkte 

(je mehr Einmündungen und Zufahrten und je höher die Belastung, desto eher Fahr-

bahnführung) 

• Längsneigung 

(Steigung eher Seitenraumführung bzw. bauliche Trennung, Gefälle eher Fahrbahn-

führung) 

„Die genannten entscheidungsrelevanten Abwägungskriterien dienen einerseits dazu, inner-

halb des vorausgewählten Belastungsbereiches eine Führungsform zu bestimmen. Anderer-

seits sind sie heranzuziehen für den Fall, dass die vorausgewählte Führungsform nicht reali-

sierbar ist, z. B. wegen zu geringer Flächenverfügbarkeit. Dann dienen sie zur Prüfung, ob 

aufgrund von möglicherweise günstigen Randbedingungen eine Führungsform des nächst 

niedrigeren Belastungsbereiches gewählt werden kann, die aber in vielen Fällen besser sein 

kann, als nichts zu tun.“1  

Daraus ergibt sich letztlich das nachfolgend zusammenfassend dargestellte Verfahren zur Wahl 

der Radverkehrsführung, das eine nachvollziehbare und transparente Entscheidungsfindung 

ermöglicht, die auch als verkehrsplanerische Grundlage für verkehrsbehördliche Anordnungen 

z. B. zur Radwegebenutzungspflicht dienen kann. 

Abb. 2: Verfahren zur Wahl der Radverkehrsführung 

 

Quelle: Alrutz / Lerner 2010, Folie 15 

 
1 Vgl. Alrutz / Lerner 2010, Folie 15 
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Leitlinien für die funktionale Gestaltung von Radverkehrsanlagen in 
Kaltenkirchen 

Aufbauend auf den Darstellungen zu den planerischen, rechtlichen und technischen Rahmen-

bedingungen und Grundsätzen zur funktionalen Gestaltung von Radverkehrsanlagen werden 

für die Stadt Kaltenkirchen die folgenden Leitlinien definiert. 

• Für sämtliche den Radverkehr betreffenden Maßnahmen ist der jeweils aktuelle 

Stand von Recht und Technik anzuwenden. Abweichungen insbesondere von den 

Vorgaben der technischen Regelwerke werden im Einzelfall unvermeidbar sein, müs-

sen dann jedoch begründet werden. 

• Entlang der hochbelasteten Hauptverkehrsstraßen sind in der Regel benutzungs-

pflichtige Radverkehrsanlagen mit durchgängig hoher Qualität und einer sicheren 

und komfortablen Führung an Kreuzungen herzustellen. 

• An den übrigen Hauptverkehrsstraßen sind 

o bei höheren Kfz-Belastungen das Trennungsprinzip oder Mischverkehr mit Zu-

satzangeboten bzw. teilweiser Separation umzusetzen. 

o Bei geringeren Kfz-Belastungen Mischverkehr, ggf. mit Zusatzangeboten vorzu-

sehen. 

• Im Nebenstraßennetz und in Tempo 30-Zonen ist der Radverkehr grundsätzlich auf 

der Fahrbahn im Mischverkehr zu führen und keine separaten Radverkehrsanlagen 

anzulegen oder auszuweisen. Gehwege sind in diesen Straßen für den Radverkehr in 

der Regel nicht freizugeben. 

• In Einbahnstraßen ist bei Vorliegen der Voraussetzungen der VwV-StVO der Radver-

kehr in Gegenrichtung grundsätzlich freizugeben. 

• Radwege ohne Benutzungspflicht können bei einer ausreichenden Breite und wir-

kungsvollen Trennung des benachbarten Gehwegs bestehen bleiben, sind dann je-

doch auch baulich und funktional der Stand der Technik entsprechend zu unterhalten 

bzw. herzustellen. Bei zu geringer Gehwegbreite oder in Tempo 30-Zonen sind die 

Radwege mittelfristig zurückzubauen. 

• Straßenbegleitende gemeinsame Fuß- und Radwege sind möglichst zu vermeiden 

bzw. aufzuheben und grundsätzlich nur bei der Notwendigkeit einer Radverkehrs-

führung nach dem Trennungsprinzip, wenn Radwege, Radfahrstreifen oder Schutz-

streifen nicht realisiert werden können sowie bei schwachen Fuß- und Radverkehrs-

stärken und ausreichender Breite anzulegen bzw. beizubehalten. Soll aus Sicherheits-

gründen dem Radverkehr die Möglichkeit der Gehwegmitbenutzung eingeräumt wer-

den, so ist die „Service-Lösung“ (Gehweg – „Rad frei“) zu bevorzugen. 
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• Radwege bzw. gemeinsamen Geh- und Radwege im Zweirichtungsverkehr sind auf-

grund ihres überdurchschnittlichen Unfallrisikos zu vermeiden oder aber besonders 

zu sichern. 

• Die Übergänge zwischen unterschiedlichen Führungsformen sind grundsätzlich gesi-

chert und komfortabel befahrbar zu gestalten. 

• Straßenunabhängige Radwegverbindungen stellen ein hochwertiges Angebot dar 

und sind daher vor allem auf Hauptrouten hinsichtlich ihres baulichen Zustands qua-

litativ hochwertig aufzuwerten bzw. zu unterhalten. 

• An den für den Radverkehr relevanten Zielorten sind möglichst zielnah, qualitativ 

hochwertig und in ausreichender Kapazität Abstellanlagen zur Verfügung zu stellen 

und zu unterhalten. 
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3 Bestandsanalyse 

Die nachfolgende Bestandsanalyse, die im Weiteren die Grundlage für die Entwicklung des 

Radverkehrsnetzes bildet, umfasst im Einzelnen 

• die Analyse der bestehenden Siedlungsstruktur und ihrer bisherigen und zukünfti-

gen Entwicklung 

• die Analyse der bestehenden Radverkehrsinfrastruktur hinsichtlich Führungsform 

sowie baulichem und funktionalem Zustand der Radverkehrsanlagen 

• die Analyse des Unfallgeschehens mit Radfahrerbeteiligung in den letzten Jahren 

3.1 Siedlungsstruktur 

Das Ziel der Analyse der Siedlungsstruktur und ihrer zukünftigen Entwicklung ist die Identifi-

kation der wesentlichen Quellen und Ziele des Radverkehrs sowie die Beurteilung der grund-

sätzlichen Erreichbarkeitsverhältnisse innerhalb des Stadtgebiets als Grundlage für die weitere 

Netzplanung. 

Hierfür konnte zunächst auf die städtebauliche Analyse zurückgegriffen werden, die vom Büro 

Architektur + Stadtplanung im Zuge der Fortschreibung des Rahmenplans Innenstadt im Jahr 

2008 erstellt wurde. Für das Radverkehrskonzept konnten hieraus vor allem die grundsätzliche 

räumliche Struktur sowie die möglichen Entwicklungsrichtungen (schraffierte Flächen in Abb. 

3) abgeleitet werden. 

Dabei ist die (damals) bestehende Siedlungsstruktur vor allem durch das relativ zentral gele-

gene Stadtzentrum geprägt, um das sich im Westen, Norden und Osten die großen Wohnge-

biete und im Südosten der Industrie- und Gewerbebereich gliedern. Seit 2008 sind vor allem 

im Bereich Süderstraße / Grashofstraße weitere Wohnungsbau- und Gewerbeflächen entwi-

ckelt worden bzw. befinden sich derzeit in der Realisierung. Weitere Wohnungsbauentwicklun-

gen sind daher für die Zukunft vor allem im nördlichen Siedlungsbereich (Wiesendamm / Ra-

densweg) zu erwarten. 

Die skizzierte relativ kompakte Stadtstruktur bietet in Verbindung mit der weitgehend flachen 

Infrastruktur sehr gute Voraussetzungen für den Radverkehr (vgl. Abb. 4). So liegen sämtliche 

Siedlungsbereiche Kaltenkirchens (und sogar der benachbarten Gemeinde Oersdorf) in einem 

2,5 km Luftlinienradius um das Stadtzentrum. Bei einer durchschnittlichen Radfahrgeschwin-

digkeit von 15 km/h – 20 km/h und unter Berücksichtigung eines Umwegfaktors von 1,2 ist 

damit das Stadtzentrum von allen Siedlungsbereichen aus in ca. 9-12 Minuten zu erreichen. 

Auch die Verbindungen zwischen den verschiedenen Wohngebieten bzw. den Wohngebieten 

und den Gewerbegebieten sind nach Analysen mit einem Online-Routenplaner (Google Maps) 

in maximal 15-20 Minuten mit dem Fahrrad zu bewältigen. 
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Diese Reisezeiten liegen allesamt in einem Bereich, bei dem nach den Erkenntnissen aus der 

Mobilitätsforschung das Fahrrad von einem größeren Teil der Verkehrsteilnehmenden als echte 

Alternative zur Pkw-Nutzung angesehen und bei einer guten Radverkehrsinfrastruktur und ei-

nem positiven Verkehrsklima auch genutzt wird. 

Abb. 3: Städtebauliche Analyse Gesamtstadt 

 
Quelle: Architektur + Stadtplanung 2008 

Abb. 4: Innerstädtische Erreichbarkeit 

 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 



Radverkehrskonzept für die Stadt Kaltenkirchen 
 
 

 

 – 17 – 

Neben der generellen Siedlungsstruktur sind vor allem Barrieren mit einer ausgeprägten 

Trennwirkung von besonderer Bedeutung für ein Radverkehrsnetz, da die vorhandenen Que-

rungsmöglichkeiten Zwangspunkte für die Netzkonzeption darstellen. In Kaltenkirchen ist dies-

bezüglich vor allem die AKN-Strecke relevant, die das Stadtgebiet zentral durchquert und damit 

in einen westlichen und östlichen Teil zerschneidet. Querungen der AKN-Trasse sind für den 

Radverkehr – außerhalb des Tunnelbereichs im Innenstadtkern – nur punktuell möglich (vgl. 

Abb. 5). 

Abb. 5: Städtebauliche Barrieren 

 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 

Für die Planung des Verlaufs der einzelnen Radrouten sind über die dargestellte grobe Eintei-

lung der Siedlungsstruktur hinaus noch wesentlich kleinräumigere Daten zu den Einzelstand-

orten bestimmter Nutzungen (Schulen, Einzelhandelseinrichtungen etc.) heranzuziehen, um 

so die Ziele des Radverkehrs kleinräumig identifizieren zu können. Eine entsprechende Kartie-

rung der relevanten Standorte wurde auf Basis der dargestellten städtebaulichen Analyse, der 

Daten des vorhandenen Verkehrsmodells für die Stadt Kaltenkirchen sowie durch ergänzende 

Recherchen erstellt (vgl. Abb. 6). 
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Abb. 6: Relevante Quellen und Ziele für den Radverkehr 

 

Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 

3.2 Vorhandene Radverkehrsinfrastruktur 

Grundlage für die nachfolgende Bestandsanalyse der vorhandenen Radverkehrsinfrastruktur 

sind videogestützte Befahrungen des Straßen- und Radwegenetzes im gesamten Stadtgebiet 

Kaltenkirchens (inkl. der von Radfahrenden nutzbaren/genutzten straßenunabhängigen Wege-

verbindungen z.B. durch Grünanlagen), die im Jahr 2018 durchgeführt wurden. Im Rahmen 

dieser Befahrungen wurden abschnittsgenau die folgenden Merkmale erfasst: 

• Linienführung, Art der Radverkehrsführung 

• Beschilderung und Markierungen 

• Nutzbare Breite (stichprobenartige, punktuelle Erfassung) 

• Trennung des Radverkehrs vom Kfz- und vom Fußverkehr 

• Oberflächenart 

• Baulicher Zustand 

• Lage, Art, funktionaler und baulicher Zustand von Querungsstellen 

• Lage, Art, funktionaler und baulicher Zustand von Abstelleinrichtungen 

• Besonderheiten (Hindernisse, Einbauten) 
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Sämtliche Daten wurden in ein Geoinformationssystem eingespielt, so dass sie auch nach dem 

Ende der vorliegenden Untersuchung in das städtische GIS-System integriert und damit durch 

die Stadtverwaltung Kaltenkirchen weitergenutzt werden können. 

Nachfolgend werden zunächst die Ergebnisse der Bestandsanalysen auf einer gesamtstädti-

schen Betrachtungsebene zusammenfassend dargestellt. Im Anschluss werden die identifizier-

ten Stärken und Schwächen der Radverkehrsinfrastruktur in strukturierter Form anhand aus-

gewählter Beispiele erläutert. 

Bei den dargestellten Ergebnissen der Bestandsanalyse ist zu berücksichtigen, dass diese in 

erster Linie dazu dienen sollen, Verbesserungspotenziale für den Radverkehr zu identifizieren. 

Sämtliche Bewertungen erfolgen daher vorrangig aus Sicht des Radverkehrs. Mit dieser me-

thodisch notwendigen Vorgehensweise geht grundsätzlich einher, dass eine im Folgenden als 

negativ für den Radverkehr dargestellte Situation im konkreten Einzelfall unter Abwägung der 

Belange aller Verkehrsteilnehmer dennoch die angemessenste Lösung darstellen kann.  

3.2.1 Zusammenfassende Darstellungen der Ergebnisse der 
Bestandsanalyse 

Die Radverkehrsinfrastruktur in Kaltenkirchen ist durch Anlagen sehr unterschiedlicher Qualität 

und Art geprägt. Diese reichen von „klassischen“ Radwegen im Seitenraum, gemeinsamen 

Geh- und Radwegen, Schutzstreifen bis hin zu straßenunabhängigen Wegeverbindungen. 

Die vorhandenen Radverkehrsanlagen bilden jedoch nur ein unvollständiges, d.h. zum Teil sehr 

lückenhaftes Netz. So verfügt ein Teil der Hauptverkehrsstraßen gar nicht bzw. nur abschnitts-

weise über eine eigenständige Radverkehrsinfrastruktur. Auf der anderen Seite finden sich da-

gegen eigenständige Anlagen vereinzelt auch im Nebenstraßennetz und Tempo 30-Zonen. 

Auf den nachfolgenden Karten sind die vorhandenen Radverkehrsanlagen differenziert nach 

der jeweiligen Führungsform dargestellt. 

Der bauliche Zustand der vorhandenen Radverkehrsanlagen ist überwiegend befriedigend bis 

gut. Abschnittsweise weisen jedoch Anlagen auch einen schlechten Zustand auf, der nur ein 

sehr unkomfortables Befahren gestattet (vgl. Abb. 8). 

Bei den Oberflächenarten dominieren bei Radverkehrsanlagen im Seitenraum Asphalt- und 

Pflasteroberflächen. Bei straßenunabhängigen Wegen insbesondere durch Grünzüge sind was-

sergebundene Decken verbreitet. 
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Abb. 7: Vorhandene Radverkehrsanlagen 

 

Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 

Abb. 8: Oberflächenbeschaffenheit der vorhandenen Radverkehrsanlagen 

 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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Die zusammenfassende Darstellung der identifizierten Mängel weist vor allem über das ge-

samte Stadtgebiet verteilte Mängel an Knotenpunkten, fehlende bzw. unzureichend gesicherte 

Querungsstellen, Engstellen sowie unkomfortabel passierbare Umlaufgitter aus. Unzu-

reichende Führungen des Radverkehrs finden dagegen schwerpunktmäßig auch stark durch 

den Kfz- bzw. Schwerverkehr belasteten Strecken (Hamburger Straße, Schützenstraße, Feld-

straße). 

Abb. 9: Zusammenfassende Mängelkarte 

 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 

Diese Mängel werden – wie auch die ebenfalls identifizierten Potenziale – nachfolgend in struk-

turierter Form anhand ausgewählter Beispiele näher erläutert. 

Bestandsaufnahme –

Mängel

Engstelle

Umlaufgitter

Knotenpunkt mit mangelhafter / 
ungünstiger Radführung

Fehlende / unzureichend 
gesicherte Querung

Unzureichende Führungsform
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3.2.2 Identifizierte Stärken und Schwächen 

Nachfolgend werden die im Rahmen der Bestandsanalyse identifizierten wesentlichen Stärken 

und Schwächen der derzeitigen Radverkehrsinfrastruktur anhand von Beispielen exemplarisch 

erläutert.  

Neugebaute Radverkehrsanlagen 

In den letzten Jahren wurden in Kaltenkir-

chen im Zuge von Straßenumbaumaßnah-

men sowie bei der Gestaltung von Grünzü-

gen auch neue Radverkehrsanlagen ange-

legt. Diese weisen gegenüber den „Altanla-

gen“ einen bereits deutlich höheren qualita-

tiven Standard auf, wenngleich auch hier 

aufgrund der Flächenverfügbarkeiten z.T. 

Kompromisse bei den Breiten eingegangen 

werden mussten und noch weitere Verbes-

serungspotenziale für den Radverkehr be-

stehen. 

Gleichwohl stellen neugeschaffene Anlagen 

wie bspw. im Kisdorfer Weg eine angemes-

sene Führungsform dar und sind nach unse-

rem Eindruck auch komfortabel befahrbar. 

Aufgrund des geringen Fußverkehrsaufkom-

mens dürften Konflikte mit dem Fußverkehr 

trotz der geringen Radwegbreite eher selten 

sein. Weiteres Verbesserungspotenzial be-

steht in der in den Richtlinien vorgesehenen 

taktilen Trennung zwischen Geh- und Rad-

weg sowie in einer Vermeidung von Absen-

kungen des Radwegs im Bereich von Grund-

stückszufahrten, die den Fahrkomfort durch 

sog. „Berg- und Talfahrten“ deutlich ein-

schränken. 

 
Kisdorfer Weg 
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Radverkehrsverbindungen durch Grünzüge 

Ein sehr hohes Potenzial für die Förderung 

des Radverkehrs stellen aus unserer Sicht 

die durch Grünzüge verlaufenden Radwege-

verbindungen dar. In den letzten Jahren neu 

gestaltete Verbindungen wie bspw. der 

Krückauwanderweg sind für Radfahrende 

bei geringem Fußverkehrsaufkommen zügig 

und konfliktfrei befahrbar. Die wassergebun-

denen Decken bieten dabei – bei Gewähr-

leistung eines guten Unterhaltungszustands 

– einen nach unserem Eindruck sehr hohen 

Fahrkomfort. 

Gleichwohl können diese Verbindungen 

durch Grünzüge gute Radverkehrsverbin-

dungen im Straßennetz nicht ersetzen, son-

dern nur ergänzen. Dies gilt insbesondere im 

Hinblick auf die Frage des Winterdienstes so-

wie der sozialen Sicherheit vor allem in den 

Abend- und Nachstunden. 

 
Krückauwanderweg 
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Unzureichende Breiten (Radweg und Fußweg) 

Der vorhandene „Alt-Bestand“ an gemeinsa-

men Geh- und Radwegen bzw. Hochbor-

dradwegen ist auf den meisten Streckenab-

schnitten deutlich zu schmal. Dies gilt insbe-

sondere auch für die verbleibenden Breiten 

für den Fußverkehr. 

Besonders problematisch ist dies im Verlauf 

der Hamburger Straße und der Kieler Straße, 

wo ein Geh- und Radweg im Zweirichtungs-

verkehr befahren werden muss (Benut-

zungspflicht!), der auf weiten Abschnitten 

nicht die erforderlichen Mindestbreiten auf-

weist, eine schlechte Oberflächenbeschaf-

fenheit hat und zudem Konflikte an zahlrei-

chen, z.T. schlecht einsehbaren Grund-

stückszufahrten birgt. Diese Mängel spiegeln 

sich auch eindeutig im Unfallgeschehen wi-

der. 

 
Hamburger Straße 

Gestaltung von Kreuzungen und Einmündungen 

Die sichere Gestaltung von Kreuzungen und Einmündungen ist vor dem Hintergrund des 

Unfallgeschehens von besonderer Bedeutung für einen sicheren Radverkehr. 

In Kaltenkirchen sind an einzelnen Kreuzungen deutliche Mängel in der Radverkehrführung 

festzustellen, da die Führung für die Verkehrsteilnehmenden nicht transparent bzw. für 

einzelne Ströme gar nicht existent sind. Beispiele sind diesbezüglich vor allem die Kreu-

zungen Hamburger Straße / Am Bahnhof (intransparente Führung) sowie Hamburger 

Straße / Feldstraße (fehlende Führung in Richtung Feldstraße). 

Darüber hinaus sind einzelne Kreuzungen wie bspw. Feldstraße / Werner-von-Siemens-

Straße oder Alvesloher Straße / Lindrehm sehr groß und ohne gesicherte Querungsanlagen 

gestaltet, so dass in Verbindung mit hohen Kfz-Geschwindigkeiten ein sicheres Queren für 

den Radverkehr erschwert wird. 
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Hinsichtlich der Radverkehrsführung über 

Furten an Kreuzungen und Einmündungen 

sind in Kaltenkirchen sowohl dem aktuellen 

Regelwerk entsprechend geradlinige, direkte 

Führungen (s. obiges Bsp. aus dem Kisdorfer 

Weg) als auch weit von der Fahrbahn abge-

setzte Radfurten (s. nebenstehendes Bei-

spiel) zu finden. 

In Fachkreisen sowie der „Radfahrenden-

szene“ werden die beiden Führungsformen 

derzeit durchaus kontrovers diskutiert. Die 

„Fachmeinung“ ist dabei, dass aufgrund der 

für die Verkehrsteilnehmer evtl. unklaren 

Vorrangregelung und in Verbindung mit gro-

ßen Abbiegeradien und den daraus resultie-

renden überhöhten Geschwindigkeiten der 

abbiegenden Kfz weit abgesetzte Furtlösun-

gen besonders konfliktträchtig sind. Sie sind 

für den Radverkehr zudem unkomfortabel, 

da sie z. T. enge Kurvenfahrten erfordern 

und Umwege von der direkten Fahrtlinien er-

fordern. Nach der VwV-StVO müssen daher 

Furten, die mehr als 5 m von der Fahrbahn 

abgesetzt sind, beschildert werden. 

Von einem Teil der Fachverbände und der 

„Radfahrendenszene“ wird dagegen die 

„holländische“ Lösung mit weit abgesetzten 

Furten präferiert, da sie bessere Blickwinkel 

für abbiegende Kfz ermögliche und die Kon-

fliktpunkte räumlich trenne und damit den 

Kfz-Fahrenden mehr Überblicks- und Reakti-

onszeit lasse. 

Aufgrund der unterschiedlichen Bewertun-

gen werden wir den Aspekt in der 2. Len-

kungsgruppensitzung vertieft thematisieren. 

 
Einmündung Am Hohenmoor in Alvesloher Straße 
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Fehlende gesicherte Querungsmöglichkeiten 

Ausreichend gesicherte Querungsmöglich-

keiten sind für den Radverkehr sowohl im 

Streckenverlauf zum Erreichen seiner Ziel-

orte sowie beim Wechsel der Radverkehrs-

führung unter dem Aspekt der Verkehrssi-

cherheit von zentraler Bedeutung. Deshalb 

sind bspw. in der VwV-StVO am Beginn bzw. 

Ende eines Zweirichtungsradweges gesi-

cherte Querungsmöglichkeiten zwingend 

vorgeschrieben. 

In Kaltenkirchen fehlen an verschiedenen 

Stellen entsprechende Querungsgelegenhei-

ten. Ein besonders gravierendes Beispiel ist 

die nebenstehend abgebildete Querungs-

stelle vom straßenbegleitenden (Außerorts-) 

Zweirichtungsradweg an der Alvesloher 

Straße auf die (ansonsten sehr gut nutzba-

ren) Radwegeverbindung durch den Grün-

zug parallel zum Lindrehm. Die fehlende Si-

cherung wird hier noch durch den Höhenun-

terschied zwischen Radweg und Fahrbahn 

sowie die höheren Geschwindigkeiten des 

Kfz-Verkehrs am Ortseingang verschärft. 

 
Alvesloher Straße 

 
Alvesloher Straße – Bidlquelle: Google Earth 
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Barrieren 

An zahlreichen vor allem straßenunabhängi-

gen gemeinsamen Geh- und Radwegen sind 

die Wegeanfänge bzw. -enden mit Pollern 

und Umlaufsperren gegen ein Befahren mit 

Kfz gesichert. Z. T. entsprechen diese Barri-

eren jedoch nicht dem Stand der Technik, da 

sie schlecht erkennbar oder von den Geo-

metrien nur sehr schwer von Radfahrern 

umfahrbar sind. Dies gilt insbesondere auch 

im Hinblick auf die zunehmende Verbreitung 

von Liegerädern, Lastenrädern sowie Fahr-

rädern mit (Kinder-)Anhänger. 

 

 
Krauser Baum 

 
Krauser Baum 
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Nutzung von Gehwegen 

Die Nutzung reinen Gehwegen durch Radfahrende ist nach unseren Beobachtungen eine 

in Kaltenkirchen in allen Bevölkerungsgruppen durchaus noch häufig anzutreffende Ver-

haltensweise. Dies gilt selbst bei äußerst schmalen Gehwegen, die eine zu geringe Breite 

für eine konfliktfreie Begegnung von zu Fuß Gehenden und Radfahrenden aufweisen, wie 

auch z.T. in Erschließungsstraßen mit sehr geringen Kfz-Verkehrsstärken, die eigentlich 

eine problemlose und sichere Nutzung der Fahrbahn im Mischverkehr gestatten. Eine Ur-

sache für dieses offensichtlich tradierte Verhalten dürfte darin liegen, dass  

erst vor ca. 7-8 Jahren die zuvor in Kaltenkirchen weit verbreitete Ausweisung von Geh-

wegen als benutzungspflichtige Geh- und Radwege aufgehoben wurde. 

3.2.3 Überörtliches und touristisches Radwegenetz 

Neben der bereits dargestellten sehr guten innerstädtischen Radverkehrserreichbarkeit weist 

Kaltenkirchen auch im Hinblick auf seine umliegenden Nachbargemeinden eine vergleichsweise 

sehr gute Erreichbarkeit auf. So liegen große Teile des Gemeindegebiets von Henstedt-Ulzburg 

wie auch die Gemeinden Nützen, Schmalfeld, Kattendorf, Winsen, Kisdorf und Nützen in einem 

5 km-Luftlinienradius um das Kaltenkirchener Stadtzentrum. Alveslohe und Lentföhrden liegen 

zudem nur geringfügig außerhalb dieses Radius. Die genannten Gemeinden sind damit mit 

dem Fahrrad in maximal 30 Minuten erreichbar; eine Reisezeit die durchaus von einem rele-

vanten Teil der Verkehrsteilnehmenden für alltägliche Wege bspw. zur Arbeit akzeptiert wird. 

Abb. 10: Überörtliche Erreichbarkeit 

 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 

Dass mit dieser guten überörtlichen Erreichbarkeit durchaus relevante Potenziale für den Rad-

verkehr verbunden sind, zeigt die nachfolgende Auswertung der Pendlerbeziehungen zwischen 
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Kaltenkirchen und den umliegenden Nachbargemeinden. Die mit Abstand größte Bedeutung 

hat dabei Henstedt-Ulzburg mit fast 1.500 Arbeitspendlern in beiden Richtungen. Diese Rela-

tion sollte daher auch bei der Netzkonzeption mit einem entsprechend hohen Stellenwert be-

rücksichtigt werden. 

Abb. 11: Sozialversicherungspflichtige Pendler zwischen Kaltenkirchen und den umliegen-
den Gemeinden 

 

Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 

Weitere Informationen zur Bedeutung der überörtlichen Verflechtungen liefert die Fortschrei-

bung des Radverkehrskonzepts des Kreises Segeberg aus dem Jahr 2017 (vgl. Abb. 12). Die 

dortige Analyse des Schülerverkehrs zeigt starke Ströme vor allem zwischen Kaltenkirchen und 

Nützen, Lentförden, Oersdorf, Struvenhütten, Kattendorf, Kisdorf sowie Alveslohe. Durch die 

Überlagerung dieser Einzelströme kommt es dabei vor allem auf den Relationen zwischen Kal-

tenkirchen und Nützen sowie Oersdorf zu relativ starken Verflechtungsbeziehungen. Diese sind 

daher bei der Netzkonzeption mit einem entsprechend hohen Stellenwert insbesondere im 

Hinblick auf die Belange des Schülerverkehrs zu berücksichtigen. 
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Abb. 12: Quell-Zielplan Fortschreibung Radverkehrskonzept Kreis Segeberg (Ausschnitt) 

  

Quelle: PGV-Alrutz/Urbanus 2018, Plan 2 

Im Rahmen der Bestandsanalyse wurden auch die Routen der durch Kaltenkirchen verlaufen-

den überörtlichen Radverbindungen aus der aktuellen Fortschreibung des Radverkehrskonzep-

tes des Kreises aufgenommen. In diesem wird zwischen sog. „Alltagsverbindungen“, „Perspek-

tivachsen“ und dem „Freizeitnetz“ unterschieden. Sowohl hinsichtlich der Alltagsverbindungen 

als auch des Freizeitnetzes sind bei der Konzeption des städtischen Radverkehrsnetzes diverse 

Verbindungen von/nach/durch Kaltenkirchen hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit und ggf. vorhan-

dener Alternativen zu prüfen (vgl. Abb. 13). 
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Abb. 13: Netzplan Fortschreibung Radverkehrskonzept Kreis Segeberg (Ausschnitt) 

 

 

Quelle: PGV-Alrutz/Urbanus 2018, Plan 3 

Im Zusammenhang mit den überörtlichen Verbindungen ist auch der geplante Radschnellweg 

Hamburg-Norderstedt-Kaltenkirchen-Bad Bramstedt in die Konzeption des innerstädtischen 

Radverkehrsnetzes einzubeziehen. Im Rahmen der hierzu laufenden Machbarkeitsstudie wur-

den Analysen und Überlegungen zu unterschiedlichen Trassenvarianten durch das städtische 

Radverkehrskonzept begleitet. Die von den Radschnellweg-Gutachtern derzeit als machbar 

angesehenen zwei Vorzugstrassen (s. Abb. 14) sind dem entsprechend auch bei der nachfol-

genden Konzeption des städtischen Radverkehrsnetzes berücksichtigt worden. 
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Abb. 14: Vorschlag für Vorzugstrassen für Radschnellweg 

 
Quelle: PGV-Alrutz 2019 

3.3 Analyse des Unfallgeschehens 

Zur Analyse des Unfallgeschehens wurden die Unfalldaten der polizeilich erfassten Unfälle mit 

Radverkehrsbeteiligung im Zeitraum der Jahre 2008-2011 und 2013-2017 herangezogen, die 

von der Polizeidirektion Bad Segeberg zur Verfügung gestellt wurden. Die Daten umfassen für 

den Zeitraum bis 2015 detaillierte Angaben zu den Unfallbeteiligten, dem Unfallort, den Un-

fallursachen und dem Unfallhergang. Für die Jahre 2016-2017 konnten aufgrund einer Ände-

rung des Übergabedatenformats lediglich die Unfalltypen ausgewertet werden. Zur räumlichen 

Auswertung des Unfallgeschehens wurden die Unfallorte der Jahre 2013-2017 im GIS geoco-

diert. 

In den Jahren von 2008 bis 2015 haben sich pro Jahr zwischen 26 (2010) und 50 (2013) 

Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung im Kaltenkirchener Stadtgebiet ereignet, die von der Polizei 

aufgenommen wurden. Bei einer Gesamtzahl der polizeilich aufgenommenen Unfälle von 105 

(2008) bis 180 (2013) entspricht dies einem Anteil von ca. einem Viertel. Bei diesen Unfällen 

verunglückten im Durchschnitt ca. 33 Radfahrende pro Jahr. Beim weitaus überwiegenden Teil 
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handelte es sich dabei um Leichtverletzte. Schwerverletzt, d.h. mit einem Krankenhausaufent-

halt von mindestens 24 Stunden, wurden durchschnittlich 1,7 Personen pro Jahr. Ein getöteter 

Radfahrender war im Jahr 2011 zu beklagen. 

Bei Unfällen mit Radverkehrsbeteiligung wurden neben den ggf. verunglückten Radfahrenden 

nur in Einzelfällen andere Verkehrsteilnehmer verletzt. Im Zeitraum 2013-2015 waren dies 2 

zu Fuß Gehende sowie ein Pkw-Fahrer. 

Der Vergleich der Unfallzahlen der einzelnen in die Analyse einbezogenen Jahre zeigt tenden-

ziell eine leichte Zunahme der Zahl der verunglückten Radfahrenden im Zeitverlauf (vgl. Abb. 

15). 

Abb. 15: Verunglückte Radfahrende nach Unfallschwere (2008-2015) 

 

Die Auswertung des Alters und des Geschlechts der verunglückten Radfahrenden in den Jahren 

2013 bis 2015 zeigt eine im Vergleich zur Bevölkerungsstruktur überdurchschnittliche Beteili-

gung von Männern sowohl bei den Leicht- als auch bei den Schwerverletzten. Dies steht in 

Übereinstimmung mit den deutschlandweiten Erkenntnissen aus der Unfallforschung, nach de-

nen Männer überdurchschnittlich am Unfallgeschehen beteiligt sind. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Verunglückte Radfahrende

Leichtverletzte Schwerverletzte Getötete



Radverkehrskonzept für die Stadt Kaltenkirchen 
 
 

 

 – 34 – 

Abb. 16: Verunglückte Radfahrende nach Geschlecht 2013-2015 

 

Die Auswertung der verunglückten Radfahrenden nach Altersgruppen zeigt eine im Vergleich 

zur Bevölkerungsstruktur sehr stark überproportionale Bedeutung der Kinder und Jugendlichen 

der Altersjahre von ca. 10 bis 24 Jahren. So entfällt auf diese Gruppe gerade einmal ein Anteil 

von ca. 17 % an der Gesamtbevölkerung, gleichzeitig jedoch ein Anteil von 42 % an allen 

verunglückten Radfahrenden. Das höchste Unfallrisiko haben dabei die 15- bis 17-Jährigen mit 

ca. 7 verunglückten Radfahrenden pro Jahr und 1.000 Einwohner der Altersgruppe. 

Abb. 17: Verunglückte Radfahrende+Einwohner nach Altersgruppen 2013-2015 
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Fast zwei Drittel der verunglückten Radfahrenden wird bei einem Unfall mit einem Kraftfahr-

zeug verletzt. Beim weitaus überwiegenden Teil handelt es sich dabei um Pkw-Fahrrad-Unfälle. 

Radfahrunfälle mit Beteiligung eines größeren Kfz (Lkw/Bus) spielen dagegen hinsichtlich der 

Zahl der Verunglückte eine relativ geringe Rolle. 

Die zweithäufigste Unfallkonstellation stellen Alleinunfälle von Radfahrenden mit einem Anteil 

von ca. 20 % an allen verunglückten Radfahrenden dar. Fahrrad-Fahrrad-Unfälle sowie Fahr-

rad-zu Fuß Gehenden-Unfälle sind dagegen mit Anteilen von 9 % und 6 % von geringerer 

Bedeutung. 

Abb. 18: Verunglückte Radfahrende nach Unfallkonstellation 2013-1025 

 

Bei den Unfalltypen zeigt sich die auch insgesamt in Deutschland feststellbare hohe Bedeutung 

der Typen „Einbiegen/Kreuzen“ und „Abbiegen“, denen ca. zwei Drittel aller Radverkehrsunfälle 

in Kaltenkirchen zuzuordnen sind. Unfallträchtige Konfliktbereiche sind somit vor allem Kreu-

zungen, Einmündungen sowie Ein- und Ausfahrten. Unfälle im Längsverkehr, d. h. Unfälle zwi-

schen Verkehrsteilnehmern, die sich in gleicher oder entgegengesetzter Richtung bewegen, 

sowie Fahrunfälle, bei denen ein Radfahrender die Kontrolle über sein Fahrrad verloren hat, 

sind hingegen von deutlich untergeordneter Bedeutung. 
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Abb. 19: Radfahrunfälle 2013-2017 nach Unfalltypen 

 

Die räumliche Auswertung der Unfälle mit verunglückten Radfahrenden zeigt eine deutliche 

Konzentration vor allem auf das Kaltenkirchener Hauptstraßennetz sowie die Innenstadt. 

Schwerpunkte bilden dabei die Streckenzüge Hamburger Straße / Kieler Straße, Flottkamp 

sowie Am Bahnhof, auf denen sich vorwiegend Abbiege-, Einbiege- und Kreuzungsunfälle er-

eignet haben. In der Holstenstraße haben sich dagegen in stärkerem Maße auch Unfälle durch 

den ruhenden Verkehr ereignet. 
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Abb. 20: Unfälle mit verunglückten Radfahrenden 2013-2017 

 

Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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3.4 Zusammenfassende Bewertung der Ausgangssituation 

Die in Kaltenkirchen vorhandene Radverkehrsinfrastruktur ist nach unserer Einschätzung zu-

sammenfassend wie folgt zu bewerten: 

 Benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen sind im Wesentlichen nur im übergeordne-

ten Hauptstraßennetz mit hohen Kfz-Verkehrsstärken und Schwerverkehrsanteilen an-

geordnet; z.T. besteht für den Radverkehr eine freie Wahlmöglichkeit zwischen Straße 

und Seitenraum, was den Ansprüchen unterschiedlicher Zielgruppen gut gerecht wird. 

 Diverse Alternativverbindungen im Nebennetz und in Grünzügen ermöglichen sicheres 

und konfliktarmes Befahren ohne bzw. mit wenig Konflikten mit dem Kfz-Verkehr. Ins-

besondere im Hinblick auf die Zielgruppe der weniger sicher fahrenden Radfahrenden 

ist dies als Stärke und Potenzial für eine Steigerung des Radverkehrs zu bewerten. 

 Das Unfallaufkommen ist vergleichsweise gering. 

 Die kompakte Siedlungsstruktur, flache Topographie und die kurzen Distanzen sowohl 

innerhalb des Stadtgebiets als auch zu den Nachbargemeinden stellen sehr gute Aus-

gangsbedingungen für den Radverkehr dar. 

 Ältere Radverkehrsanlagen weisen z.T. funktionale und/oder bauliche Mängel auf und 

entsprechen nicht den heutigen Ansprüchen und dem Stand der Technik; zum Teil sind 

die vorhandenen Führungsformen im Hinblick auf die Kfz-Verkehrsstärken und Schwer-

verkehrsanteile ungeeignet. 

 Es gibt überwiegend punktuelle Problempunkte: in erster Linie sind dies fehlende bzw. 

unzureichend gesicherte Querungen sowie unklare bzw. nicht durchgängig vorhandene 

bzw. gesicherte Radverkehrsführungen. 

 Straßenunabhängige Verbindungen sind durch Umlaufsperren häufig nicht komfortabel 

befahrbar. 

 Radfahrende nutzen (immer noch) häufig die Gehwege und fahren in der falschen 

Richtung. 

 Auch in Kaltenkirchen mangelt es bei einzelnen Verkehrsteilnehmern (aller Verkehrsar-

ten) an Rücksichtnahme, Aufmerksamkeit, Gelassenheit, Regelkenntnis … 
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4 Konzeption des Radverkehrsnetzes 

Ausgehend von den definierten Leitlinien und Kriterien sowie den Ergebnissen der Be-

standsanalysen wurde in einem iterativen Prozess ein Radverkehrsnetz für Kaltenkirchen ent-

wickelt. 

Dabei wurden in einem ersten Schritt aus den identifizierten relevanten Quellen und Zielen für 

den Radverkehr die wesentlichen Verflechtungsbeziehungen für die verschiedenen Wegezwe-

cke (Ausbildung, Arbeit, Einkauf/Besorgung, Freizeit) ermittelt (sog. „Wunschlinien“, vgl. Ab-

bildungen im Anhang zu Kap. 4). Aus der Überlagerung dieser Verflechtungsbeziehungen (Abb. 

21) wird deutlich, dass ein Großteil der Verkehrsströme in Richtung auf das Kaltenkirchener 

Stadtzentrum konzentriert ist bzw. dieses durchquert. Darüber hinaus gibt es jedoch bei allen 

Wegezwecken auch relevante tangentiale Beziehungen, für die entsprechende Angebote im 

Radverkehrsnetz vorzusehen sind. 

Abb. 21: Überlagerungen der Verflechtungsbeziehungen 

 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 

Diese Wunschlinien wurden im Weiteren auf das vorhandene Straßen- und Wegenetz projiziert. 

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Radverkehrsanlagen sowie vor allem auch der stra-

ßenunabhängigen Wegeverbindungen, einer Einschätzung der Möglichkeiten zum Ausbau von 

Verbindungen sowie den Möglichkeiten zur Einbindung in das überörtliche Radwegenetz wurde 

dann ein in mehrere Hierarchiestufen gegliedertes Netz entwickelt. 
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Das konzipierte Netz (vgl. Abb. 26) setzt sich – vergleichbar dem Straßennetz für den Kraft-

fahrzeugverkehr – zusammen aus 

• Städtischen Hauptverbindungen, die direkte und komfortable Verbindungen zwi-

schen den Wohn- und Gewerbegebieten untereinander sowie mit der Innenstadt her-

stellen und bündeln. Des Weiteren stellen die Hauptverbindungen die Anbindung des 

städtischen Netzes an die überörtlichen Radverkehrsverbindungen sowie deren Durch-

bindung durch die Stadt sicher.  

Aus der Einstufung einer Strecke als Hauptverbindung resultiert die Anforderung, dem 

Radverkehr hier auch eine möglichst sichere und qualitativ hochwertige Infrastruktur 

anzubieten bzw. diese perspektivisch herzustellen. 

• Ergänzungsverbindungen, die die Erschließung der einzelnen Gebiete und die An-

bindung an die Hauptverbindungen gewährleisten und darüber hinaus wichtige Tan-

gentialverbindungen ermöglichen. 

• Überörtliche Verbindungen, die Kaltenkirchen mit den umliegenden Gemeinden 

verbinden und die zum Teil Bestandteil des Kreisroutennetzes sind. 

Abb. 22: Radverkehrsnetz 

 

Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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Das entwickelte Radverkehrsnetz nutzt – wie aus der nachfolgenden Abbildung deutlich wird 

– zu großen Teilen das Nebenstraßennetz sowie straßenunabhängige Wege z.B. durch Grün-

züge. Hierdurch können etwaige Konflikte mit dem Kfz-Verkehr bereits durch die Anlage des 

Netzes minimiert werden. Damit wird vor allem der Zielgruppe der bisher nur selten bzw. we-

niger sicher fahrenden Radfahrenden ein attraktives Angebot gemacht und damit die verstärkte 

Nutzung des Fahrrades gefördert. 

Das Radverkehrskonzept konzentriert sich jedoch nicht alleine auf diese Verbindungen im Ne-

bennetz und durch Grünzüge. Über entsprechende Haupt- und Ergänzungsverbindungen wird 

auch ein sicheres und weitgehend komfortables Befahren des Hauptstraßennetzes für geübtere 

Radfahrende bzw. das Fahren zu weniger belebten Zeiten sichergestellt. 

Abb. 23: Führung des Radverkehrsnetzes über das Nebenstraßennetz und durch 
Grünverbindungen 

 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 

Für den freizeitorientierten Radverkehr bietet das entwickelten Radverkehrsnetz die Möglich-

keit, einen Rundkurs bzw. „Grünen Ring“ um Kaltenkirchen einzurichten (vgl. Abb. 24). Die 

Strecke verläuft dabei mit wenigen Ausnahmen durch Grünzüge bzw. über Nebenstraßen. Die 

Abschnitte entlang von Hauptverkehrsstraßen verfügen bereits über geeignete Radverkehrs-

anlagen bzw. das Radverkehrskonzept sieht die Errichtung entsprechender Anlagen vor. 
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Abb. 24: Grüner Ring um Kaltenkirchen 

 

Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 

5 Maßnahmenkonzeption 

Nachfolgend werden die zur Umsetzung des Radverkehrsnetzes sowie die darüberhinausge-

henden, zum Erreichen der definierten Ziele und Leitlinien notwendigen bzw. sinnvollen Maß-

nahmen einzeln dargestellt und erläutert. Dies erfolgt anhand von weitgehend einheitlich ge-

stalteten Datenblättern, auf denen die Ausgangslage, die Ziele sowie die eigentliche Beschrei-

bung der Maßnahme dargestellt sind. Des Weiteren werden im Hinblick auf die weitere Um-

setzung Aussagen zur Priorisierung, dem möglichen Umsetzungszeitraum, den nächsten Um-

setzungsschritten, den relevanten Akteuren sowie zu den zu erwartenden Kosten und etwaigen 

Fördermöglichkeiten getroffen. 

Hinsichtlich der angegebenen möglichen Umsetzungszeiträume werden die folgenden Fristen 

unterschieden: 

• Kurzfristig (ca. 1-2 Jahre) 

• Mittelfristig (ca. 3-6 Jahre) 

• Langfristig (7 Jahre und mehr) 
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Bei den angegebenen Kosten handelt es sich entsprechend dem derzeitigen Planungsstand 

naturgemäß um sehr grobe Schätzungen, die lediglich eine erste „Hausnummer“ darstellen 

und damit eine Einordnung hinsichtlich der Umsetzungsplanung ermöglichen sollen. Für die 

Kostenschätzung wurde allgemeine Anhalts- und Erfahrungswerte verwendet, die je nach den 

konkreten baulichen Bedingungen durchaus erheblich über- bzw. auch unterschritten werden 

können. Um eine höhere Sicherheit bei den Kostenschätzungen zu erreichen, wurden eher 

„großzügig“ bei der Ermittlung der Kosten vorgegangen. Sofern keine Kosten angegeben sind, 

so war eine Kosteneinschätzung zum derzeitigen Planungsstadium nicht möglich. 

Die räumliche Verortung der einzelnen Maßnahmen ist anhand ihrer jeweiligen Buchstaben-

Zahlen-Kombination aus der nachfolgenden Karte ersichtlich. 

Abb. 25: Radverkehrsnetz mit Einzelmaßnahmen 

 

Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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Nr. Bezeichnung Priorität 

V1 
Aufwertung des Straßenzugs Krauser Baum – Marschweg – 
Brauerstraße als Hauptradverbindung 

HOCH 
(Leucht-

turm) 

     
Netzfunktion  Straßenkategorie  Möglicher Umsetzungszeitraum 

Haupt-
verbind. 

Ergänzungs-
verbind. 

Überörtl. 
Verbind. 

Schul 
weg 

Grüne 
Route 

 Erschließungsstraße  Mittel- bis langfristig 

X   X  

Bisherige Radverkehrsführung Verkehrsstärke (DTV-Kfz/24h) Kosten 

Mischverkehr – Tempo 30 Zone < 5.000 

Kurzfristige Maßnahmen: 

ca. 5.000,- EUR 

Langfristiger Umbau: 
keine Zusatzkosten, da im 

Rahmen der erforderlichen 
Unterhaltung des 

Straßenzugs 

Geplante Radverkehrsführung Schwerverkehrsstärke/-anteil Mögliche Förderung 

perspektivisch Fahrradstraße Sehr gering Kreis, BMU 

     
Ausgangslage 

Die Route Krauser Baum – Marschweg – Brauerstraße stellt bereits heute eine in den meisten 

Abschnitten relativ konfliktarme und komfortabel nutzbare Radfahrverbindung zwischen den 

nordwestlichen Wohngebieten und den zentralen Schulstandorten bzw. der Innenstadt und dem 

Bahnhof dar. 

Aus Radverkehrssicht ungünstige Punkte bzw. Abschnitte sind v.a. die im westlichen Abschnitt 
vorhandenen Umlaufgitter sowie die Kreuzungen mit der Kallieser Straße, dem Funkenberg und 

der Hamburger Straße. 

     
Ziele der Maßnahme 

• Weitere Aufwertung als Hauptradverbindung durch Beseitigung der identifizierten Mängel und 

Konfliktpunkte, gestalterische Aufwertung und Verknüpfung mit anderen wichtigen 

Radverbindungen 

• Leuchtturmprojekt für die Herstellung einer attraktiven, durchgängigen Hauptradverbindung 

 
Beschreibung der Maßnahme 

• Umgestaltung der Übergänge zwischen Straßenraum und straßenunabhängigem Weg im 
westlichen Teil (bereits vorab kurzfristig umsetzbar): Umbau bzw. Abbau der Umlaufsperren, 

Herstellen von gut befahrbaren Übergängen zwischen den unterschiedlichen Höhen von 

Fahrbahn und Seitenraum bzw. straßenunabhängigem Weg 

• Ummarkierung der Kfz-Stellplätze im Lindrehm zum Freihalten der Sichtdreiecke; 
Option: Aufpflasterung der Querung über den Lindrehm;  

• Umgestaltung Straßenraum Krauser Baum: Erneuerung Oberfläche; Ordnen des ruhenden 

Kfz-Verkehrs durch Markierung oder Anlage von Parkständen; Überprüfung Flächenverteilung 
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• Umgestaltung Kreuzung Krauser Baum / Kallieser Straße: Aufpflasterung des 
Kreuzungsbereichs mit fahrdynamisch wirksamen Rampen zur Kallieser Straße zur 

Verdeutlichung der Vorfahrtsregelung und Geschwindigkeitssenkung 

 

Quelle: FGSV 2010, S. 61 

• Umgestaltung Radwegführung am östlichen Ende des Krausen Baum und Kreuzung Krauser 

Baum / Funkenberg / Marschweg 

• Umgestaltung Straßenraum westl. Marschweg: Erneuerung Oberfläche; Ordnen des ruhenden 

Kfz-Verkehrs durch Markierung oder Anlage von Parkständen; Überprüfung Flächenverteilung 

• Umgestaltung Straßenraum östl. Marschweg: Erneuerung Oberfläche; Überprüfung 

Flächenverteilung 

• Verbesserung der Radverkehrsführung an der Kreuzung Hamburger Straße / Marschweg / 

Brauerstraße (bereits in der Entwurfsplanung) 

• Umgestaltung der nördlichen Brauerstraße (ca. ab Zufahrt Penny) im Zusammenhang mit der 

Umgestaltung der Holstenstraße 

• Perspektivisch: Ausweisung von Krauser Baum und Marschweg als Fahrradstraße 

     
Wechselwirkungen / Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen 

 

 
Nächste Umsetzungsschritte Relevante Akteure 

• Abstimmung mit Erhaltungsmanagement 

• Entwurfsplanung 

Stadt, Anwohner, Schulen 

 

  


